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Der FöderaIislnus im deutschen Eisenbahnrecht 
Von Dr. Dr. Wilhdm B'ötfg,er 

I., Die Regeln der Reichsverfassung von 1919 

1. Das Eisenbahnrecht unterscheidet Bahnen des öffentlichen und des nichtöffen;~ 
lichen Verkehrs. Zu den Bahnen des öffentlichen Y,erkehrs rechnen d~e Eisen~ 
b?hnen, die von jedermann ihrer Zweckbestimmung ,entsprechend benutzt werden 
konnen. Das sind die Bundesbahn und die auf Grund der Landesgesetze(in 
Prellßen des Eisenbahngesetzes von 1838 und des Kleinbahnges,etzes von 1892) ,. 
"konzessionierten" nichtbundeseigenen 'Eisenbahnen. " 
~ach RVerf 1919 Art. 7 Ziffer 19 'hatte das Reich die Gesetzgebung über die' 
EIse~b~hnen nur, soweit es sich um den allgemeinen Yerk,ehr und die Lande~ 
verteIdIgung handelt~. ,Diese Gesetzgebung war keine ausschließliche, sondern 
nach Art. 12 eine konkurrierende. Die Länder war,en für das Eisenbahnrecht zu~ , 
ständig, solange und soweit das Reich von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Ge; 
brauch machte. Diese konkurrierende Gesetzgebung betraf nur die Interessen der 
Landesverttridigung an den Eisenbahnen und an den Kleinbahnen. Sonst aber , 
erstreckte sie sich nur ,auf die Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs, nicht 
dagegen auf die Kleinbahnen und die Bahnen des nichtöffentlichen Verkehrs 
(Privatanschlußbahnen, Grubenbahnen). " ' 
~ie Kl.einbahnen zählten zu den Bahnen des nichtallgemeinen Verkehrs, die dem 
oHenthch"lokalen Verkehr dienen. Die öffentlich"rechtlichen Y,erhäItnisse dieser 
Bahnen waren in Preußen im Kleinbahngesetz von 1892 geregelt. Von einer 
Unterstellung dieser Bahnen unter das Eisenbahngesetz von 1838 war abgesehen' 

bwor~en~ weil sie als Bahnen "dritter" Ordnung nicht den strengen baulichen und ... 
~trtebhchen Vorschriften der Haupt" und Nebenbahnen unterliegen sollten. 

~~elmehr sollten Bau und Betrieb billig gehalten werden, da eine Wirtschaftlich", 

B
eiht sonst nicht gewährleistet schien. Auch hoffte man, das Privatkapital für den. 
anbau zu interessieren. 1) , , 

K
In I ~nlehnung an das Preußisc~e Kleinbahngesetz haben auch andere Länder das " 

el~b:ahnwlesen gesetzlich oder durch Y1erordnung geregelt. Zum T,eil waren , 
~uhh d~e a~lgemeinen Eisenbahngesetz,e oder Weg,egesetze gültig. Vielfach wurden ~ 
banen dteser Verkehrs art in außerpreußischen Ländern aber schon als Neben" 
ahnen konzessioniert. I' 

pie nach der Au~führungsanweisung zum Preußischen Kleinbahngesetz vom'" 
b3. August 1898 vorgenommene Unters~heidung d:r "n~be~bahnä~nlichen" Klein" 
athn~n von den Straßenbahnen sollte dle ersteren 1m Hmbhck auf Ihren Charakter', 
G~' EIsenbahnen ~esonders. her~o~heben, zumal der auch von ihnen zu pflegende ' 

Y
utkerv,erkehr geeIgnet schIen, Ihre zunehmende Bedeutung für den allgemeinen,," 

, er ,ehr darzutun. 

Vo k:1 n ö. t t go r: Grundlagen und, Triebkräfte {Icr preußischen Klei.nbahnpol~Lik. Zeitschrift für." 
r IrswlSSollschaft, Jahrg. 1931, S. 141. ' 
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"',:{,Selbständig neben der Gesetzgebung steht die Eisenbahnaufsicht. Eine be,. 
sondere Org.anisation für die Eisenbahnaufsicht ist aber immer nur für solche' 
Bahnen .eingerichtet worden, die nicht von, der aufsichtsberechtigten Behörden .. 
stelle selbst verwaltet wurden, da die Wahrung der Rechtsordnung bei diesen 
ohne weiteres als gewährleistet ang'esehen wird. 
Nach RY,erf 1919 Art. 15 übte die Reichsregierung dk Aufsicht in den An,.' 
gelegenheiten aus, in denen dem Reich das Recht zur Gesetzg,ebung zustand. Die 
Reichsaufsicht über Eisenbahnen behandelte Art. 95. Hiernach unterlagen Eisen~ 
bahnen des allgemeinen Verkehrs die nicht vom Reiche v,erwaltet wurden der 
Beallfsichtigung durch das Reich.' Da 'es keine Staatsbahnen der Länder ~ehr 
gab, kamen für dies,e Beaufsichtigung nur die als Privatbahnen bez,eichneten (also 
nicht reichs eigenen Eisenbahnen) in Betracht. 2) , 
Unter die Reichsaufsicht fielen nicht die Kleinbahnen und di~ Privatanschluß" 
bahnen, die der Aufsicht der für die Genehmigung zuständigen Behörde unter" 
standen. Das war der Regierungspräsident und die zuständige Eisenbahndirektion , 
gemeinsam. Die eisenbahn technische AufSicht, also die Ueberwachuug des Be" 
triebes hinsichtlich der Unterhaltung der Anlagen, der Betriebsmittel und der 
Betriebsdurchführung war Angelegenheit der Eisenbahnbehörde alLein. 
3. Mit dem Vorbehalt des Erwerbs" und Heimfallrechts in den Eisenbahngesetzen 
und in den Genehmigungsurkunden hat der Staat von vornherein kundgetan, 
daß Bau und Betrieb von Eisenbahnen eigentlich zu seinen Aufgaben gehören 
und er dneEisenbahn dann zu übernehmen gedachte, wenn Gründe einheitlicher 
Verkehrs" und Betriebsführung dies geboten. 3) " 
In RY,erf 1919 Art. 89 war als Aufgabe des Reiches vorges'ehen, die dem .111,. 
gemeinen Y,erkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu übernehmen und 
als, ,einheitliche Yerkehrsanstalt zu verwalten. Dk Rechte der Länder, Privat" 
eis,enbahnen zu .erwerben, waren auf Y,erlangen dem Reiche zu übertragen. Ferner 
War im Art. 94 ein Vorrang des R'eiches für den Neubau von Eisenbahnen des 
allgemeinen Yerkehrsenthahen, nicht dagegen I für die Bahnen des nichtallge#' 
meinen Y,erkehrs. Ebenso bestand Anschlußpflicht für jede Eisenbahn anderen 
Bahnen gegenüber. 
4. Da RY,erf 1919 Art. 90 sich nur auf die Deutsche Reichsbahn bezog, waren die 
Eisenbahnhoheitsrechte über die privaten Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs 
und des nichtallg,emeinen Y,erkehrs mit Ausnahme der Eisenbahnaufsicht bei den 
Ländern v,erblieben. Im Rahmen dieser Y,erfassungsbestimmungen des Reiches 

, galten die landesrechtlichen Eisenbahngesetze und Y,erordi.1l1ngen weit'er. , 

.... ' 

11. Bestl1cbungen zur Rechtsv,ereinheitlichung 

1. Die Entwicklung des Y,erkehrs 'der Eisenbahnen ließ klar erkenn'en, daß das 
vom Gesetzgeber dnst vermutete Hineinwachs·en der Kleinbahnen in das all" 
gemeine große Eisenbahnnetz sich verwirklicht,e. Die Kleinbahnen waren den 
Nebenbahnen auch in ihrer technischen Vervollkommnung immer ähnlicher ge" 
worden. Die Unterscheidung von Bahnen des allgemeinen und des nichtallge" 
meinen Y,erkehrs war überholt. 

2) Dio neichs,aufs~cht wurdo na~h dem Gosetz übc~ dio Eisenhahllauf&icht ' vom 3. Januar 1920 
in der obersloon Inst.anz durch den Heichsy,erkülu'Simillister uusgßübt. 

3) n ö t t gor: Zur Kritik (Ier neimriilligko~t b()~ Eisenbahnen. Zoitsdlrift für Vcrkchrswiwm. 
schaft, Jahrg. 1950/51, S. G5.· , 
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Was Wunder, wenn wiederholt angeregt wurde, für alle ,nichtreichseigenen 
Bahnen rdchsrechtlich ein einheitliches Privathahngesetz zu erlass-en, zumal der 
eigentliche Unterschied zwischen der Reichsbahn einerseits und den Privateisen~, 
bahnen und den Kleinhahnen andererseits vornehmlich nur noch von der Eigen~ , 
tumsseite her gesehen wurde. Aehnliche Wünsche w:aren auch hinsichtlich der .-
Privatanschlußbahnen laut geworden. 4) -, ,_ 

2. Ein merklicher Umbruch des Rechtszustandes wurd~ durch den Uebergang '.' 
der Hoheitsr-echte der Länder auf das Reich nach Art. 2 des Gesetz,es über den 
Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934 im Verein mit dem Gesetz zur Ver~ 
einfachung und V,erbilligung der Verwaltung vom 27. Februar 1934 herbeigeführt. ',', 
Die Länder wurden damals jeder Staatsgewalt zugunsteneiner einheitlichen 
Reichsgewalt entkleidet. Zwar war den Landesbehörden durch die Erste Ver:< " 
ordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 2. F-ebruar 1934 die Ausübung der 
Hoheitsrechte im Auftrage und im Namen des Reiches insoweit übertragen, als 
das Reich nicht im Einzelfalle von seinem Rechte Gebrauch machte. 
Imme~hin befand sich die Eisenbahngesetzgebung und :<Aufsicht nunmehr im 
wesentlichen jedenfalls in der Hand des Reiches, das die Hoheits:< und Aufsichts" 
rechte auch hinsichtlich der Bahnen des nichtallgemeinen Verkehrs ausübte. ! ,-
3. Dieser neuen Rechtslage ,entsprang die Ausgliederung des Rechts der Straßen:< ': 
bahnen aus dem preußischen Kleinbahngesetz und der Erlaß des R'eichsgesetzes 
über die Beförderung der Personen zu Lande vom 4. Dez-ember 1934 (neue 

_ Eassung vom 6: Dezember 1937). Damit wurde dne klare Trennung !des P,ersonen:< 
_ verkehrs auf der Straße von dem auf den Eis,enbahnen durchgeführt. Zwar lehnt 

sich das neue Recht der Straßenbahnen vielfach an das preußische KleinbahJ?:< 
gesetz an. Jedoch sind Straßenbahnen jetzt nicht mehr Kleinbahnen im Sinne 
des preußischen Kleinbahngesetz,es und Bahnen des nichtallgemeinen Verkehrs 
im Sinne der R-eichsverfassung. Nunmehr sind sie im Zusamm:enhang mit dem 
wesensverwandten gewerbsmäßigen Personenverkehr auf der Straße rechtlich ge.­
ordnet worden. 
4. Aber auch sonst suchte di'e Entwicklung des Eisenbahnrechts zunehmend die 
in den dnzdnen Landesrechten unterschiedliche Tr-ennung von Privatbahnen des 
al_lgemeinen V:erkehrs und Kleinbahnen zu beseitigen. Das zeigt die Aenderung 
der- §§ 315 und 316 StGB durch Gesetz vom 28. Juni 1935, das "Gesetz über 
Kreuzungen von Eisenhalmen und Straßen vom 4. Juli 1939" (insbesondere § 1), 
das "Gesetz über die Haftpflicht der Eisenbahnen und Straßenbalmen vom 
29. April 1940" und Ergänzungsverordnung vom 6. Mai 1941. Und schließ:< 
lich bezeugt dies auch die Einbeziehung der Kleinbahnen in die EVO vom 
8. September 1938. -
~enn auch d1e Aufsicht über die Kleinbahnen in Preußen den Ländern als Auf" 
tl:agsangelegenheit belassen war, so war doch der Wille des R'eiches, seine Eis,en" 
hahnhoheit bei den Eisenbahnen des nichtallgemeinen V'erkdll~s auszuüben, in 
Gestalt mehrerer neuer Gesetz'e ,erk,enntlich. Dazu gehören das "Gesetz über 
M,aßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes von Bahnunternehmen des 
öffentlichen V'erkehrs vom 7. März 1934" (RGBI II S.91), das in Hinsicht auf 

, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Bahnunternelunen des öHentlichen Ver:< 

~) TI ö t ~ (l r: Die Zukunft der prcußis'chen Kle-inbahnen, insbesondero di~)- Neuordnung ihrer 
Hechtsverhältnisso auf reichsgosützli:cher Grundlage. Technik und Wirlschaft, Jahrg. 1932, S.246. 
D-ors. zum Thema: Neues EiscnLahnrocht. VorkdhrSilochnik 1935, B. 147. Dors.: Zur Ernewe­
rung ues Rechts der Privatgleis::.ul1schlüssc. Verkehrswchnische Woche, Jallrg. 1925, S. 668 u. 683. 
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, -kehrs ,erlassen war 6) ferner das Gesetz betreffend di,e Anwendung landesgesetz" 
licher Yorschrifte~ über Bahnei~heiten ~om 26. September 1934" (RGBI II S.811), 
das die Anwendung der Vorschriften über die Bahneinheit regelt, wenn sich ein 
Bahnunternehmen des -öffentlichen V,erkehrs über das Gebiet mehrerer Länder er" 
streckt, weiterl:in das "Gesetz über die Verlängerung zeitlich beg:enzte;. Genehmi" 
gungen v'Ün Eisenbahnen des ,öffentlichen Verkehrs vom 26. Jum 1936 (RGBl. II 
S.215), das den bisherigen Unternehmer ,einer Bahn des öffentlichen Verkehrs 
mit z~it1ich begrenzter Genehmigung v,erpflichtet, die Bahn auch über die. Ge" 
nehmlgungszdt hinaus weiter zu betreiben solancre dies im Interesse des Reiches 
erf'Ürderlich schien. Zu nennen sind auch das G~setz, betreffend die Tarifhoheit 
über dic nicht im Eigentum des Reiches stehe~den Eisenbahnen des öffentlichen 
Verkehrs vom 6. Juli 1938" (RGBI II S.239) und die "Verordnung über di.~ Vw 
~altung und den Betrieb nichtreichseigener Eisenbahnunternehmen des offe~~:< 
hchen V,erkehrs durch, Treuhänder vom 28. März 1940". Die im Jahre 1943 fur 
die nichtrdchseigenen Eisenbahnen des nichtallgemeinen Verkehrs -erlassenen. ver:< 
ein fachten Eisenbahn"Bau" und Betriebsordnungen und die vereinfachte Elsen" 
bahn"Signalordnung sind -erwähnenswert. 6) • _, 

,> ~ .~, 

UI. Der gegenwärtige &echtszustand 

1. Der föderalistische Gedanke findet im Bonner Grundgesetz ,eine besonders 
nachdrückliche Betonung. Infolgedessen k'Ünnt-e das Neuaufbaugesetz von 1934 
keinesfalls weiter gelten. Damit löste' sich die bisherige Abgrenzung der ZU" 
ständigkeit zwischen Reich und Ländern auf. Ebenso fiel der Begriff "aUge" 
mciner Y,erkehr", der in der RV,erf 1919 verankert war und auch noch für das 
Neuaufhaug,esetz von 1934 galt, fort. Es gibt jetzt i~ R,echtssiryne keine Kl~in~ , 
bahnen mehr, sondern nur noch Eisenb.lhnen des öffentlichen V,erk,chrs und 
solche des nichtöffentlichen Verkehrs. Nach Art. 73 Ziff.6 ist für die bundes" 
cig'cnen Eisenbahnen die ausschließliche nach Art.74 Ziff.23 für die übrigen 
Schiencnbahnen - mit Ausnahme der' Bergbahnen, die uneing,cscl~ränk!. zur 
Länderzuständigkeit gehör-en - die konkurrierende Gesetzgebung cmgcraumt. 
Im Ber,~ich der konkurrierenden Gesetzg,ebung hat der Bund das Gesctzgcbun~sl 
recht nur, soweit ein -Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung unter den un 
Art. 72 Abs. 2 Ziff.1-3 genannten Voraussetzungen besteht. 
Der Bund hat durch das am 29. März 1951 (RGBI I S.225 - Berichtigung vom 
13. Juni 1951, RGBI I, S. 438) verkündete "Allgemeine Eis,enbahngesetz" darg-etan, 
in welchem Umfange 'er von dem ihm nach Art.72 GG. zustehenden Ges-etz:< 
gebungsr,echt Gebrauch machen will. Es enthält dieJenigen Rechtsma.terien, (~ercn 
Ordnung in Hinsicht auf die gebotene Sicherheit und Einheitlichkeit ~es El~en:< 
hahnvcrkehrsim Bundesgebiet durch die Gesetzgebung der Länder n.lch~ Wirb 
sam genug ,erfolgen kann und deren einheitliche Fortbildung notwendig 1St. 
In Anlehnung an den Begriff "Schienenbahnen" in Art. 74 Ziff.23 GG .. wir~ im 
§ 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes festg'est,ellt, daß Eis e 11 bahnen 1m Smne 
des Gcsetzes Schienenhahnen sind mit Ausnahme der Straßenbahnen und der 
nach ihrer Bau:< 'Oder Betriebsweise ähnlichen Bahnen, der Bergbahnen und der 
sonstigen Bahnen besonderer Bauart. 

6) ß öLt. g-e r: Vollsb'cckulIgs'SIc.hutz für llalmunterndllnungen., Eisenbahn- und Verkehrs­
rcchtlidl() Enls'cheidungen und Abhandlungen. (llegründct VOll G. Eger.) 55.l3and, S.217. 

6) Dil~&()11 Bestimmungen kOIlnt>C1I auch PI'Lvatbalme11 li()s aUgeIlleinen Verlwhrs unwrstdlt 
wordon. 
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Es bleihen also übrig die bundeseigenen Eisenbahnen und die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen die sich untereinander nicht durch ihr-e Bauart und technische Aus ... 
rüstung ode; ihr,en Y,erwendungszweck, sondern nur durch die Y-erschiedenheit 
der V,ermögensträgerschaft (Eigentumsfrage) unterscheiden. 7) 
Im wes,entlichen ·erfaßt das Gesetz nur die öffentlichen Eisenbahnen, während die 

'nichtöffentlichen Eisenbahnen fast ganz der landesrechtlichen Gesetzgebung 
unterliegen. Ausgenommen sind nur die technischen Einheitsvors~hriften 
(§ 3 Abs.3). ,"., 
Die Ermächtigung der Bundesl'egierung, mit Zustimmung des Bundesrates Rechts:"­
verordnungen über Bau Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen zu erlassen, "","ird 
genau umgrenzt. Für Eisenbahnen, die dem nichtöffentlichen Verkehr di7.riei:i;' 
ist die Ermächtigung der Bundesregierung auf Rechtsverordnungen beschrankt,' 
die die Sicherheit und die technische Einheit des Eisenbahnbetriebes betreffen> 
insonderheit in Hinsicht auf den Wagenübergang. Im übrigen werden die Länder~' 
regterungen ,ermächtigt, diese R,echtsverordnungen zu erlassen. " 
2. üb eine Schienenhahn im Einz'elfalle als eIne Eisenbahn anzuspl'echen ist, ent",: 
scheiden die obersten Landesverkehrsbehörden im "Benehmen", nicht im "Ein;" 
vernehmen" mit dem Bundesverkehrsminister. ,:: 
Das R'echt 'eine neue öffentliche Eisenbahn zu bauen und zu hetreiben, kann VOli~ 
der oherst~n Landesv,erkehrsbehörde erst dann verliehen werden, wenn es nicht: 
vom Bund für die Deutsche Bundesbahn in Anspruch genommen wird. IsLqies:; 
nicht der Fall, kann das Land die· Eisenbahn 'entweder selbst betreiben oder das' 
R,echt 'einem Unternehmer verleihen, vorausges'etzt, daß ein echtes Verkehrs;;.,:, 
bedürfnis besteht (§ 4 Abs. 2)., 
3. Die Eisenbahnaufsicht für die nichtbu~deseigenen Eisenbahnen ist nach d'en:\': 
GG. und diesem folgend nach § 5 des Allgemeinen Eisenbahnges,etzes- jetzt a:u.s;" 
schließlich Sache der Länder. Staatsrechtlich beachtlich ist jedoch der § 51 de~"'c 
Bundesbahngesetzes, der die Deutsche Bundesbahn in die Lage versetzt, auf i\,,:n.,;,:, 
trag ·eines Landes Geschäfte der Yerkehrsv,erwaltung des Landes, insbesond-e~ : 
die Eisenhahnaufsicht, nach den W,eisungen und für Rechnung des Landes. ':::u ,,': 
übernehmen. Hierdurch wird ,eine Auftragsverwaltung des Bundes für die ~änd~i-'~~'" 
geschaffen. Allerdings zeigt die Handhabung in der Praxis bislang Yerschled-e:n.;,,':,~, 
heiten. Das Land Nordrhein"Westfalenübt die Verwaltungsaufsicht aus, währe:n.'d \, ,: 
die technische Aufsicht der Bundesbahn obliegt. 
4 .. Beachtlich ist die Bestimmung des § 8 des Allgemeinen Eisenbahng'esdzes, .idi~ , 
gedanklich dgentlich nicht so recht in das Gesetz hineinpaßt. Sie soll di-e 2:'U= '. 
ständigkeit des Bundesv-erkehrsministers in der Frage der "Koordinierung" ~:t:"' 
heraussteHen. Dieser soll darauf hinwirken, daß die Belange der v'erschieden~'l'l. 
Verkehrsträger ausgeglichen und ihre Leistungen und Entgelte aufeinander ab,;. 
gestimmt werden. Die Ueberparteilichkeit des Bundesy-erkehrsministers fincl~t 
sich übrigens auch in den Koordinierungsbestimmungen des Bundesbahngeset:2::es.~ 
(§ 14 Ziff.l b) und des Güterkraftverkehrsgesetzes (§ 7) wieder. B) , :', 
5. Ziel der Tarifpolitik der ·öffentlichen Eisenbahnen ist es, gleichmäßige uQd.-" 
volkswirtschaftlich vertretbare Tarife für all e Eisenbahnen zu schaffen, wob~t,<, 
aber auf die wirtschaftlichen Y,erhältnisse der hetroffenen Bahnen angemess~Q . 

7). Huf n a g Öl: Die Eisellbah~gesetzgebung der llungesrcpublik Deutschland. llulldesanzoi~~l,_' 
Nr.14o vom 31. Juli 1951. . - . . ' 

8) Vrel'1eicht hälte 11ierfür ",in be~ondero;; Koordinierungsgesetz g'ÜlSchaflen werdon müss~ ... _ ';:'.,' 

f 
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Rückiicht zu nehmen ist. Falls mehrere Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
.: aneinander anschließen, besteht die Pflicht, die direkte Abfertigung einzurichten 

,/'/ und durchgehende Tarife auf,:ustellen: I?ie Berü~ksichtig~mg .~er Bed.ürfnisse 
i: "des G 'e sam t v-erkehrs und die gememwutschafthche Tanfausubung smd also 

. '/>;,; maßgebliche Grundsätz~. Somit wird hier d;r Gedanke des dn~eit~ichen Fracht" 
", 'vertrages ,entsprechend § 453 HGB und § 5) Abs.l EVO verwlrkhcht. 
" Die Tarifhoheit über die Binnentarife und über die Gemeinschaftstarife der 

Eisenbahnen die nicht zum Netz der Deutschen Bundesbahn gehören, steht den 
Ländern zu. 'Im übrigen aber liegt die Tariflloheit beim Bund (§ 6 Abs. 4). Soweit 
Eisenhahnen die für die Bundesbahn geltenden Tarife als für sich anwendbar 
erklärt haben gilt eine vom Bund 'erteilte Genehmigung auch für die Binnen" 

, tarife dieser ~icht zum Netz der Bundesbahn gehörenden Bahnen, wenn die 
Einführung der Tarifordnung nicht unverzüglich gegenüber der Aufsichtsbehörde 
abgelehnt und die Ablehnung bekanntgemacht wird. . 

Das Allg,emeine Eisenbahngeseti hat aber eine Lücke. Das Bundesbahngesetz . 
vom 13. Dezember 1951, das allel'dings 'erst später als das Allgemeine Eisenbahn" 
gesetz ,erlassen wurde, bestimmt in seinem § 28, unter welchen Voraus,setzungen 
der Bundesbahn die Durchführung oder Unterlassung tariflicher Maßnahmen 
auferlegt werden kann. Denn wenn die Bundesbahn einerseits nach kaufmänni .. 
sehen Grundsätzen (§ 4 und § 28 Abs. i) verwaltet werden soll, sie zugleich aber 

i " 'auch die Interessen der deutschen Volkswirtschaft wahren soll, so muß sie sich 
gegen tarifarische Zumutungen dann wenden, wenn diese ihre wirtschaftlichen 
Y,erhältnisse in Unordnung bringen können. Deshalb ist im § 28 Abs. 3 vor~ 
g-es,ehen daß bei fruchtlosem Einspruch gegen tarifarische Anordnungen der 
Bundes;egierung die Mehrbelastung auf den Bundeshaushalt übernommen werden 
muß. Eine gleiche Bestimmung fehlt im Allgemeinen Eis'enbahng-esetz. Daraus 

,ergeben sich Meinungsverschiedenheiten darüber, ob der Bundeshaushalt oder 
"; die Länderhaushalte die etwaigen Mehrbc1astungen, di-e aus tarifarischen Auf~ 
"i '-lagen 'erwachsen können, zu tragen haben. D) 

6: Das Uebergreifen der Reichsgesetzgebung in der z.eit von 1936 bis 1943 a~lf. die 
nichtreichseigenen Eisenbahnen und die Kleinbahnen und ,deren hoheitlIche 
Unterstellung unter den Reichsverkehrsminister machen, nachdem der Unter .. 
schied zwischen den Bahnen des allgemeinen und des nichtallgemcincn Verkehrs 
nicht mehr besteht und die Bahnaufsicht an die Länder zurückgegeben ist, zahl~ 
reiche Uebergangsbestimmungen notwendig, die im § 9 aufgcfül~rt sind. So 
werden dne Reihe von Gesetzen und V,erordnungen aufgehoben, Insbesondere 

'solche die mit demföderativ-en Charakt-er des GG. nicht vereinbar sind. Die v-er .. 
einfaclüen Bau" und Betriebsordnungen und die v·ereinfachte Signalordnung 
werden als Rechtsverordnungen im Sinne des § 3 aufrecht erhalten. Ihr Fort" 
bestand als Bundesrecht l'egelt sich nach Art. 125 Ziff. 1 GG. Im übrigen w,erden 
sämtliche Eisenbahn"Bau" und Betriebsordnungen hinsichtlich der BestimmuIigen 
über die Bahnaufsicht der neuen, dem GG. und dem § 5 des Allgemeinen Eisen" 
bahngesetzes entsprechenden Rechtslage angepaßt. Gleiches gilt für das G~s~tz 
'über Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betdebe von Bahnunt-ernehmungen 
des öffentlichen Y,el'kehrs und für das Gesetz, betreffend die Anwendung landes~ 
gesetzlicher Vorschriften über Bahneinheiten. 

_' 0) P ü h 1: Ausg1c.i-ch für Tarifauflag1cr; h,,·~ nidlthuJld'I~~igcncn Ei,cnhalmen, Verkehr und 
. 'l'cclmik, 1952, S. 358, 
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IV. Die Eisenbahngesetzgebung der Länder 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz hat seiner Ergänzung durch Landesrecht \\'(:: 
gehend R1um gelassen, S.o daß die von ihm nicht geordneten R-echtsbcreiche n~­
mehr in die Landeseisenbahngesetze aufgenommen werden können: 10) 'Die \ t': 

schriften solcher Gesetze sind unmittelbar anzuwendende R'echtssätze.Es hand< 
sich also keinesfalls um Rahmengesetze. 

Die Eisenbahngesetze der Länder umfassen zwei Bahngruppen, ei~crseits'::' 
nichtbundes:eigenen -öffentlichen Eisenbahnen, bei denen ein Unterschicdzw~ 
einer "Konzession" (Privileg) und einer (nur ganz beschränkt hoheitliche, Mer• 
male ausweisenden) "Genehmigung" nicht mehr zu bestehen braucht, an(re'rerse'~ 
die Bahnen des nichtöffentlichen Verkehrs. Die Bau .. und BetriebspfliCllt' "i:: 
künftig aUen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs aufzuerlegen sein,wie .1U" 

die zur Durchführung des Unternehmens erforderlichen Machtmittel, ,Vor .llk~ 
das Enteignungsr.echt, zu bewilligen sein werden. ' ,<; , 
Ein bes.onderes Augenmerk wird auf die Hafenbahnen hinsichtlich ihr~~\ An<= 
kennung als öffentliche Eisenbahnen zu richten sein. 11) , ,:>:;0' 

~( ,,,'!.,~ 
t':-~ 

\N"':'" ... , y :.::, 

,}f(~~; 
10) Bislang hahen die Länder \Vürttemherg-lIohellzolIerll durch Gesetz vorn 13, lÜ'i;',' 1:1:'; 

(!l0g.BI. S. 31) und Württ()mberg-ßadcll durch Gesetz vorn G. Juli Hliil (Heg.ßI. S. 49)._L:all.k 
, mwnbah~g-es'Ctro erlassen. Sio weichen indesson von dem Entwurf-des Eisellbahngosetzcs 'des J . .;lIl.J..' 
. Nordrheun-WosHalen ab, das in enger Zusammonarlwit mit SachverstälHligen all c I' L:illll;'I',;;'u: 

g'e.-;tellt, worueni'st. Das ist bedauerlich. Eine möglichst oi'llheit1i,che Fassung der Eisenballl\g\'~'~' 
aJ:j.er Länuer wäre erwül1s-cht. " -

11) Einzelheiten -bei ß ö t t go I'; Zur HechLserncucrung bei, Eisenbahnen. Vcrk'cI,/: 
Technik, 1949, S.3. ' """~,,, 
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Buchbesprechung 
Wilhelm Böttger, Dr. Dr .• Beige< 

ordneter ,der Stadt Krefeld, Lehrbeauf­
tragt,er an der Univ·ersität Köln: Orga­
InisattOitl, und Wirtschaftsführung der 
Verkehrsunternehmungen. Zugleich eine 
Einfiillrung in die Probl'ematik der deut­
schen Verkehrskrise. Düsseldorf. ohn-e 
Jahr. V,erkehrs-Verlag J. Fischer. 102 
Seiten. Steif geheftJet, DM 6,30. 

Es handelt sich hier nicht um ,eine syste­
matische Leistung, sondern um eine v~el­
seifige Schau von Verkehrsproblemen, die 
ein slOwDhl in den Sätt-eln der. Verk·ehrs­
praxis wie der Verkehrswiss'e?schaft ver­
sierter Verkehrsfachmann bIetet. Dem 
Haupttitel zuflOlg'e könnte man annehmen, 
es läge hier VlDrnehmlich ein Beitrag zu 
der immer noch relativ stiefmütterlich ge­
pfle6ten Betriebswirtschaftslehre der Ver­
keh;sunternehmen vor. Dies trifft aber 
nur in begrenztem Umfang zu. 
Ein ,erster Haupta1:ischnitt, "Grundlag1en 
der V-erkehrsorganisatilOn" betitelt, schil­
dert einllCitend die Nebeneinander.entwick­
ltmg der verschiredenen V,erkehrsmitte1. 
Währ,end auf die' OrganisatilM im Sinne 
d-es Aufbaus der Verkehrsunt,ernehmen 
nach Funktionen !Dder Abteilungen nicht 
leingegangen wird. ist eine Erscheinung. 
die hauptsächlich in das V,erwaltungsrecht 
des Verkdlrs gehört und auch schDn in 
anderen Arbeiten das Interess·e des Ve:r­
fass-ers g'efunden hat. stark in den Vorder­
grund geschIOben: -di,e KiDnzessionierung 
vlOn V,erk-ehrsunternehmen. deren Tat­
bestände slOwDhl g,enerell wie vergleichend 
für v.erschiedene Verkehrsmittel (Eisen­
bahnen. Strnßenptersonenverklehr. Strn­
ikngütedernverkehr, AutDbahnen. Bin­
nenhäfen) .erörtert werden. Der Verfasser 
versucht, an dem VlDn juristischer Seite 
vertretenen Begriff der KiQ11Z1eSsi-Dn als 
einer DeIegatiiOn öffentlicher Funktionen 
an >ein privates Unternehmen. das damit 
öffentlichen Charakt,er ,erhält, f-estzuhal­
ten. möcht,e dies,en Tatbestand aber s-elbst 
auch bei den Genehmigungen im g,ewerb­
lichen Straßengüt'edernverk,ehr tnDtz Feh­
len des Kontrahi-erungszwanges erfüllt 
sehen. Man kann frag,en, lOb hier nicht 
allzuvi.el unter einen Hut ZlU bring,en ver­
sucht wird. An ,dLe Konzess~Q11sproble­
matik sind von 'eingehender Sachkenntnis 
zeugende Ausführungen fiber die Konzes­
sionsabgaben - dn interessantes Gr,enz-

g,ebiet kommunaler Verkehrs- und Finanz­
pDlitik - angeknüpft. 
Ein zweiter Hauptabschnitt trägt dLe Be­
zeichnung "Die Lehre von den KDst-en" 
und .erweist sich als der am stärksf.en 
betriebswirtschaftlieh Qritentierte. Er gibt 
,"Dr ,aUem 'eine vergleichende übersicht 
über die Fortschritte der Selbstkosten­
rechnung und dIe Verwendung ,"on KiDn­
t,enrahmen bei verschiedenen Verkehrs­
mittdn. -endend mit Hinweisen auf die 
Arbeiten des SelbstklOstenausschusses 
beim Bundesv,erk-ehrsministerium und das 
MlOrgenthal,er-Gutachten für das Wirt­
schafts- und V,erkehrsminisflerium Nord­
rhein-W-estfalen. DieSle Darstellung der 
V,erk,ehrskosten ist der V,ertiefung fähig 
- 'es sei auf weitere einschlägige Bemü­
hung'en VlDn Eisenbahnverwnltungen, ins­
besondere -auch auf dIe Untersuchungen 
VlDn Wilhelm MüHer hingewieslen - und 
man hört daher. gern. daß der Verfasser 
dies,e Arbeit als eine VorstudLe zu >einer 
Darstellung der Hetdebswiss,enschafts­
lehre des Verkehrs betrachtet sehen 
möcht-e. 
Der dritt,e Hauptabschnitt umreißt unter 
dem Titel "Die Sichenll1g der Erträg,e" 
dLe g-eg-enwiirtige Problematik der Eislen­
bahn-Tarifpolitik wLe der allg,emeinlen 
VierkdusPQlitik. insbeoondere der Wett­
bewerbsl,egdung. Gründliche Sachkennt­
nis und dng,esuudes wirtschaftliches Ur­
teil sprechen aus diesen Ausführltllg,ell. 
auch wenn sie sich z. T. nur auf eine An­
deutung von Lösungsmöglichkdften be­
s,chriink.en. 
Allg,emeill ist die Fähigkeit des Ve:rfas­
s,ers. zahlreiche Probleme der Verkehrs­
politik in anr.egsamer Form zu erörtern, 
dabei auch die Ansichten anderer Ver­
k-chrswisslenschaftler und Verkehrspoli­
tik,er prügnant herauszusteHen. zu :rühmen:. 

Prof. Dr. A. F. Napp-Zinn. 
Universität Mainz. 

Die Umgrenzung des lichten Raumes bei 
Regel- und Scltmalspurbahnen. Von 
Dipl.-lng. L. Hechler, Rcichsbahnrat. 
2. lerweiterte Auflage 1952. 372 Seiten 
mit 173 Abb. DIN A 5, Ganzl. DM 24,-. 
OttlO Eisner. V'crlagsg'esellschaft Darm­
stadt, Berlin. 

Das mit der schnell vlergriffenen ersten 
Auflage gut eingdührte Buch über die 
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